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BEMERKUNGEN[BEAT II . ZURLAUBEN] UEBER DAS "CONTRAMANIFEST" DER
BEIDEN NEUGL. STAENDE [ZUERICH UND BERN] DAS MANI¬
FEST [DES ABTES GALLUS ALT] VON SANKT GALLEN BE¬
TREFFEND

Wenn auch die beiden Orte behaupten , friedfertig , behutsam und
unparteiisch vorgegangen zu sein , so könne man ihnen gewisse Vor-
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würfe nicht ersparen.
- So würden sie behaupten , dass kein Richter verpflichtet sei,

sein Urteil öffentlich zu begründen , weshalb sie sich nun be¬
klagten , dass die Urteile ihrer Schiedsrichter bereits im Druck
erschienen seien.

Dagegen sei zu bemerken : Wer ein rechtmässiges Urteil gefällt
habe , sollte sich nicht scheuen , wenn dieses , um dem Urteils¬
spruch mehr Gewicht zu verleihen , veröffentlicht werde.

- Im weitern versicherten die beiden Orte , die Rechte und Frei¬
heiten der Untertanen [ im Thurgau ] , insbesondere in Religions¬
angelegenheiten , schützen zu wollen , wobei aber die Rechte
und Regalien der Landesobrigkeit ungeschmälert bleiben müssten.
Dazu sei zu antworten , dass sich [die Abtei ] St . Gallen nie
für einen "independierenden " Stand gehalten habe . In den vor¬
liegenden Fällen sei St . Gallen als thurgauischer Gerichtsherr,
welcher die landesobrigkeitlichen Rechte der reg . Orte respek¬
tieren müsse , zu betrachten.

- Wenn der Abt auch nicht ausdrücklich in den Landfrieden einge¬
schlossen worden , so sei dies doch in allgemeiner Form gesche¬
hen . Infolgedessen seien dessen [thurgauische ] Untertanen ver¬
pflichtet , vor der Landesobrigkeit Red und Antwort zu stehen.
Dass der Abt - so meint Zurlauben - die Rechte des Landfriedens
ebenfalls in Anspruch nehmen dürfe , sei nichts als billig.

- Anno 1632 sei dem Bischof [von Konstanz , Johannes VI . von
Waldburg - Wolfegg ] das Recht , in Religionshändeln [ im Thurgau]
Urteile zu fällen , abgesprochen , dem Abt von St . Gallen [Pius
Reher ] hingegen als Territorialherrn zugestanden worden . Doch
seien die momentanen Streitigkeiten von den Territorialherren
ohne Ausnahme den Schiedsrichtern zur Beurteilung überlassen
worden . Dabei hätten die Richter - so meinen jedenfalls Zürich
und Bern - die Rechte beider Parteien unangetastet gelassen
und dabei die Bestimmungen von 1632 respektiert . Ob dies zu¬
treffe , wendet Zurlauben ein , dies zu beurteilen stände einem
unparteiischen Obmann zu . Sicher habe die Landesobrigkeit das



Recht , [ im Thurgau ] einzugreifen , doch dürften dabei die Pri¬

vilegien der Niedergerichtsherren nicht angetastet werden.

Wenn sich nun die V kath . Orte in diesen Handel eingeschaltet

hätten , sei dies nicht geschehen , um den Landfrieden zu stören

oder wieder aufzuheben , sondern einzig und allein , um die Rech¬

te und Freiheiten der Untertanen zu verteidigen.

- Was nun den Artikel betreffe , der vorsehe , dass die Angehöri¬

gen der einen Religion unter Amtsleuten ihrer eigenen Konfes¬

sion , jedoch unter der Oberhoheit des Landvogtes stehen sollten,

so werde damit bloss der Anschein von Unparteilichkeit erweckt.

Im übrigen habe auch keine der Parteien einen solchen Artikel

gefordert.

- Dass sich Bern 1632 unparteiisch verhalten habe , könne akzep¬

tiert werden . Dies aber noch heute zu behaupten , wirke recht

unglaubwürdig.

Konzept , mit zahlreichen durchgestrichenen Stellen
AH 21 , 392- 393


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

